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Herrn Präsidenten 
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-, 
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1980 -04- 18 
zu 34(9 jJ 

Gegenstand: Schriftliche parlo Anfrage der Abgo z. 
Nationalrat Wieser und Genossen, Nr .. 
349/J, vom 200 Febro 1980, betro: 
die Rückführung d. ÖBF-Waldungen in 
Salzburg in do Eigentum do Landes 
Salzburg bzw .. d.Ubertr. da Verwaltung 
d. ÖBF-Waldungen inSalzburg in do Verw. 
do Landes Salzburg 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage ger 
Abgeordneten zum Nationalrat Wieser und Genossen, 'Nro 349/J , 

betreffend die Rückführung der ÖBF.Waldungenin Salzburg in 
das Eigentum des Landes Salzburg bzwo die Übertragung der Ver
waltung der ÖBF,..Waldungen in Salzburg in die Verwaltung des 
Landes Salzburg, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Frage 1: 
Sind Sie bereit, den Vorstellungen des Sal'zburger Landtages 
betreffend die Rückführung der ÖBF-Waldungen in Salzburg in 
das Eigentum des Landes Salzburg bzw. die Übertragung der Ver
waltung der ÖBF-Waldungen in Salzburg in die Verwaltung des Landes 
Salzburg grundsätzlich nachzukommen? 

Frage 2: 
Welche Möglichkeiten der übertragung an das Land Salzburg sehen 
Sie? 
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Antwort auf Frage 1 und 2: 
Wie sich schon aus der Anfrage ergibt~ sind die Besitzrechte des 
Staates an verschiedenen Waldungen im heutigen Bundesland Salzburg 
über 150 Jahre alt" 

In Entsprechung des Wiederaufbaugesetzes wurde 1925 ein eigener 
Wirtschaftskörper "Österreichische Bundesforste H durch das Bundes
gesetz errichteto Diesem vlirtschaftskörper wurde die Ve.r'wal tung des 
Staatswaldes übertrageno Die Errichtung eines eigenen Wirtschafts
körpers für die Bundesforstverwaltung hat sich in der Folge bestens 
bewährt" Den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 
Zweckmäßigkeit konnte und kann insbesondere durch die großräumige 
Bewirtschaftung voll Rechnung getragen werdeno 

Auf Grund der Entwicklung kam es rund 50 Jahre später zu 
einer Neuordnung (BGBloNro 610/1977)0 

In § 2 dieses Gesetzes sind die Aufgaben des Wirtschafts
körpers nÖsterreichische BundesforsteIl festgelegto Abs .. 2 litod 
enthält unter anderem die Verpflichtung, die Interessen der 
Landwirtschaft, insbesondere der bergbäuerlichen Betriebe zu 
berücksichtigeno 

Es darf darauf hingewiesen werden, daß alle Verpflichtun
gen der Österreichischen Bundesforste im Rahmen der Einforstungs
rechte überhaupt ohne bzwo gegen geringfügige Gegenleistungen er
bracht werden" 

Daraus ergibt sich, daß die wichtigen Interessen der Land
wirtschaft am staatlichen Waldbesitz ausreichend gesichert sind. 

§ 2 Abso2 litog verpflichtet zur Verbesserung der Betriebs
struktur, § 2 Abs04 zur Erhaltung des Besitzstandes .. 

Ich beehre mich, darauf hinzuweisen, daß das Bundesgesetz 
BGBloNro 610/1977 vom Nationalrat einstimmig, also auch mit den 
Stimmen der Abgeordneten der Österreichischen VOlkspartei zum 
Beschluß erhoben wurdeo Der Bundesrat hat gegen den Beschluß 
keinen Einspruch erhobeno Die von Salzburg entsandten Mitglieder 
haben keine Bedenken geltend gemachto 
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Au.f Grund der gesetzlichen Situation und in Entsprechun.g 
der einstimmigen Willensäußerung der Abgeordneten ist es mir daher 
nicht möglich, den Vorstellungen des Salzburger Lar.dtages nech
zukommen. Ich sehe auch keine Möglichkeit einer generellen lJber
tragung von Waldflächen des Bundes an das Land Salzburg. 
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